
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen, den 5. Januar 2012 

 
 
 

Mandantenbrief Januar 2012 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 

 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 

 
Allgemein 

· Elektronische Übermittlung von Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen: Umstel-
lung der Buchführung frühzeitig angehen 

· Folgende Unterlagen können im Jahr 2012 vernichtet werden 

· 2012 keine neue Düsseldorfer Tabelle 
 
Einkommensteuer 

· Gewinnzuschätzungen bei einem Restaurant 
 

Lohn- und Gehalt 

· Elektronische Lohnsteuerkarte erst ab 1.1.2013 

· Sachbezugswerte für freie Wohnung und Verpflegung ab 01.01.2012 
 

Umsatzsteuer 

· Die zum Vorsteuerabzug bei gemischt-genutzten Gegenständen zu treffende Zuordnungs-
entscheidung muss zeitnah dokumentiert werden 
 

Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Januar und Februar 2012 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.1.20121 10.2.20122 
Umsatzsteuer 10.1.20123 10.2.20124 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung5 Entfällt 10.2.2012 
Ende der Schonfrist  Überweisung6 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck7 

13.1.2012 13.2.2012 

6.1.2012 7.2.2012 

Gewerbesteuer Entfällt 15.2.2012 
Grundsteuer Entfällt 15.2.2012 
Ende der Schonfrist  Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck7 

Entfällt 
 

Entfällt 

20.2.2012 
 

10.2.2012 
   
Sozialversicherung8 27.1.2012 27.2.2012 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertrag-

steuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei Jahreszahlern für das 

abgelaufene Kalenderjahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfrist-

verlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-

längerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
6 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

7 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

8 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 25.1./23.2.2012) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allgemein 
Elektronische Übermittlung von Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen: Umstellung 
der Buchführung frühzeitig angehen 
Bilanzierende Unternehmen müssen (bis auf wenige Ausnahmen) für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2011 beginnen, ihre Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung auf elektronischem Weg (E-
Bilanz) an die Finanzverwaltung übermitteln. Diese wird es nicht beanstanden, wenn die Daten für 
2012 noch auf Papier eingereicht werden. 
Da spätestens für 2013 E-Bilanzen abzugeben sind, sollte bereits Anfang 2012 in Abstimmung mit 
dem Steuerberater entschieden werden, ob die Buchführung nicht bereits im Januar 2012 umgestellt 
werden sollte, um die gewünschte Informationstiefe frühzeitig erkennen zu können und um für 2013 fit 
zu sein. Die tatsächlichen Dimensionen der Umstellungen (Neueinrichtung von bis zu mehreren Hun-
dert Konten) können nur im jeweiligen Einzelfall festgestellt werden. Eine frühzeitige Anpassung des 
unterjährigen Buchungsverhaltens verhindert das zeit- und kostenintensive Nacharbeiten bei der Jah-
resabschlusserstellung. 
Hintergrund für die Einführung der E-Bilanz ist u. a. der Ausbau des Risikomanagementsystems 
(RMS) durch die Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung will im Laufe der Jahre aus den übermittel-
ten Daten Filtersysteme erstellen, die Abweichungen der Daten in Bilanzen oder Gewinn- und Verlust-
rechnungen „von der Norm“ elektronisch ermitteln, um so gezielter Betriebsprüfungen durchführen zu 
können. Unternehmen, deren Bilanzen „der Norm entsprechen“ sollen dann weitestgehend unbean-
standet „durchlaufen“. 

Folgende Unterlagen können im Jahr 2012 vernichtet werden 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2011 vernichtet 
werden: 
· Aufzeichnungen aus 2001 und früher. 
· Inventare, die bis zum 31.12.2001 aufgestellt worden sind. 
· Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 2001 oder früher erfolgt ist. 
· Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 2001 oder früher aufgestellt worden 

sind. 
· Buchungsbelege aus dem Jahre 2001 oder früher. 
· Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder 

Geschäftsbriefe, die 2005 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 
· sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2005 oder früher. 
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 
· für eine begonnene Außenprüfung, 
· für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 
· für ein schwebendes oder auf Grund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren 

oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und 
· bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für 10 Jahre vorgehalten werden 
müssen. 
Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus Überschusseinkünften (aus nicht-
selbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte) mehr als 
500.000 EUR im Kalenderjahr 2010 betragen hat, müssen ab 2011 die im Zusammenhang stehenden 
Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre aufbewahren. Bei Zusammenveranlagung sind die Fest-
stellungen für jeden Ehegatten gesondert maßgebend. 
Die Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs in dem die 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 
 

 
 



 
2012 keine neue Düsseldorfer Tabelle 
Oberlandesgericht Düsseldorf, Pressemitteilung vom 12.12.2011 
Für das Jahr 2012 wird keine neue Düsseldorfer Tabelle herausgegeben werden. Es gelten daher 
auch im Jahr 2012 die mit der Tabelle 2011 festgesetzten Unterhaltsbeträge für Unterhaltsberechtigte 
und die einem Unterhaltsverpflichteten verbleibenden Selbstbehaltssätze fort, weil weder gesetzliche 
noch steuerliche Änderungen eine Anpassung erfordern. 
In der Düsseldorfer Tabelle, die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegeben wird, werden in 
Abstimmung mit den anderen Oberlandesgerichten und dem Deutschen Familiengerichtstag Unter-
haltsleitlinien, u. a. Regelsätze für den Kindesunterhalt, festgelegt. 
 

Einkommensteuer 
 

Gewinnzuschätzungen bei einem Restaurant 
Bargeldintensive Betriebe, wie z. B. Gaststätten und Imbissstuben, werden von der Finanzverwaltung 
intensiv geprüft. Den Betriebsprüfern stehen Kalkulationsprogramme zur Verfügung, die ohne allzu 
großen Zeitaufwand Nachkalkulationen ermöglichen. Häufig führen die Betriebsprüfungen zu erhebli-
chen Umsatz-Hinzuschätzungen. 
Das Finanzgericht München hat in einem Aussetzungsverfahren einige bemerkenswerte Grundsätze 
aufgestellt: 
· Bei einer Schätzung (auch Zuschätzung) ist die Ermittlungspflicht der Finanzbehörde selbst bei 

Vorliegen eines Hinzuschätzungsgrundes nicht völlig aufgehoben. Schätzungen und 
Unsicherheitszuschläge müssen in sich schlüssig und ihre Ergebnisse wirtschaftlich vernünftig und 
möglich sein. 

· Verstößt ein Prüfer bei der Schätzung gegen grundlegende mathematische Regeln, ist die 
Schätzung rechtswidrig. 

· Substantiierten Behauptungen des Unternehmers muss der Prüfer nachgehen. Eine Schätzung 
oder Hinzuschätzung nach Rohgewinnaufschlagsätzen aus den amtlichen Richtsatzsammlungen 
ist nur zulässig, wenn der Prüfer nachweist, dass der Betrieb nicht mit deutlich niedrigeren 
Rohgewinnaufschlägen kalkuliert. 

· Ein Verstoß gegen grundlegende statistische Regeln liegt vor, wenn der Prüfer zur Ermittlung des 
durchschnittlichen Rohgewinnaufschlagsatzes das arithmetische Mittel aus verschiedenen 
Rohgewinnaufschlagsätzen in Form von Prozentsätzen errechnet. 

 

Lohn und Gehalt 
 

Elektronische Lohnsteuerkarte erst ab 1.1.2013 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte noch im Oktober 2011 darauf hingewiesen, dass 
die bisherige Papier-Lohnsteuerkarte ab dem 1.1.2012 durch die elektronische Lohnsteuerkarte er-
setzt wird. Mit Schreiben vom 18.11.2011 hat das Ministerium die Verzögerung des Starttermins be-
kannt gegeben und Folgendes mitgeteilt: 
· Die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte 2010 bzw. der vom Finanzamt ausgestellten 

Ersatzbescheinigung 2011 (Steuerklasse, Kinderfreibeträge, Kirchensteuermerkmal und ggf. 
Freibeträge) gelten bis zum Beginn der elektronischen Verfahrens weiter. Dies bedeutet, dass 
Arbeitnehmer diese Unterlagen bei einem Arbeitgeberwechsel dem neuen Arbeitgeber 
aushändigen müssen. 

· Bei Änderungen, die weder auf der Lohnsteuerkarte 2010 noch auf der Ersatzbescheinigung 2011 
eingetragen sind, muss der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber das Informationsschreiben des 
Finanzamts über die elektronisch gespeicherten Daten (soweit diese zutreffend sind) oder den 
Ausdruck des Finanzamts der ab 2012 gültigen ELStAM übergeben. 

· Ein evtl. falscher Lohnsteuerabzug kann ggf. mit Beginn des elektronischen Verfahren oder durch 
die Einkommensteuerveranlagung berichtigt werden. 

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2012 
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der 
Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen. 



 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
· freier Wohnung: 

· Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der 
ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort an-
zusetzen. 

· Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein 
selbstständiger Haushalt geführt werden kann. 

· freier Unterkunft: 
· Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 

· Ab dem 1.1.2012 gelten folgende Sachbezugswerte: 
Sachbezugswert freie Unterkunft Monat 

EUR 
Kalendertag 

EUR 
Alte und Neue Bundesländer 212,00 7,07 

 
· Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. 
· Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft mit 

mehreren Beschäftigten belegt, vermindern sich die Werte. 
· Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beträgt der 

Sachbezugswert 180,20 EUR im Monat (6,01 EUR kalendertäglich). 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2012 
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der Wert 
nach der Sachbezugsverordnung. 
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der Lohnsteu-
er und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen. 
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der Ar-
beitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für die gewährte 
Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für Fami-
lienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 
Ab dem 1.1.2012 gelten folgende Werte: 
 Monat 

EUR 
Kalendertag 

EUR 
Werte für freie Verpflegung 
alle Mahlzeiten 219,00 7,30 
Werte für teilweise Gewährung freier Verpflegung 
Frühstück 47,00 1,57 
Mittag- u. Abendessen je 86,00 2,87 

 
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Ar-
beitnehmer einheitlich anzusetzen: 
· 1,57 EUR für das Frühstück 
· 2,87 EUR für Mittag-/Abendessen. 

Urlaubsabgeltungsansprüche sind nicht vererblich 
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass Urlaubsansprüche eines Arbeitnehmers mit seinem 
Tod erlöschen und sich nicht in einen Abgeltungsanspruch umwandeln, der von den Erben geltend 
gemacht werden kann. 
Zugrunde lag der Fall eines Kraftfahrers, der aufgrund von Krankheit in den Jahren 2008 und 2009 
seinen Urlaub nicht nehmen konnte. Als er starb, verlangten seine Erben Abgeltung des nicht gewähr-
ten Urlaubs in Höhe von rund 3.200 EUR brutto. Nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
besteht ein solcher Anspruch nicht. 
 



 
Urlaubsansprüche gehen bei durchgehender Arbeitsunfähigkeit spätestens 15 Monate nach 
Ende des Urlaubsjahres unter und sind bei einer späteren Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses nicht abzugelten 
Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, 10-Sa-19/11, Pressemitteilung vom 28.12.2011 

Der Kläger war von 2006 bis zum Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis am 30. November 2010 
arbeitsunfähig erkrankt. Er begehrt die Abgeltung von Urlaubsansprüchen der Jahre 2007 bis 2009. 
Das Landesarbeitsgericht hat dem Kläger Abgeltungsansprüche für das Jahr 2009 zugesprochen. Es 
hat entschieden, dass Urlaubsansprüche aus den Jahren 2007 und 2008 zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens bereits verfallen waren. 

 

Umsatzsteuer 
Die zum Vorsteuerabzug bei gemischt-genutzten Gegenständen zu treffende Zuordnungsent-
scheidung muss zeitnah dokumentiert werden 
Errichtet ein Unternehmer ein Gebäude, das er beruflich und privat nutzen will (gemischte Nutzung), 
kann er das Gebäude ganz oder teilweise seinem Unternehmensvermögen, alternativ seinem Privat-
vermögen zuordnen. Nur im ersten Fall kommt ein Vorsteuerabzug für die bezogenen Leistungen zur 
Herstellung des Gebäudes in Betracht. Die Zuordnungsentscheidung ist sofort bei Leistungsbezug zu 
treffen und darüber hinaus zeitnah zu dokumentieren. Zeitnah heißt bis spätestens im Rahmen der 
Umsatzsteuer-Jahreserklärung, die bis zum 31. Mai des Folgejahres abgegeben sein muss. Wird die-
se gesetzliche Abgabefrist überschritten, liegt keine zeitnahe Dokumentation vor. Gibt es keine Be-
weisanzeichen für eine Zuordnung zum Unternehmen, kann diese auch nicht unterstellt werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2012 beantragen 
Auf Grund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
sowie der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet sich ein Antrag auf Frist-
verlängerung ab 2012 auch für diejenigen an, die ihre Voranmeldungen bisher monatlich oder viertel-
jährlich abgegeben haben. 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
· das Kalendervierteljahr, 
· der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2011 mehr als 

7.500 EUR betragen hat. 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 EUR betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer 
von der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2011 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 EUR ergeben hat, kann durch 
Abgabe der Voranmeldung Januar 2012 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2012 bis 
zum 10.2.2012 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung 
für 2012 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2012 einen Antrag beim Finanzamt stellen. Vor-
anmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat später fällig. 
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der 
Summe der Vorauszahlungen für 2011 angemeldet und bis zum 10.2.2012 geleistet wird. Diese Son-
dervorauszahlung wird auf die am 11.2.2013 fällige Vorauszahlung für Dezember 2012 angerechnet. 
Ob das so bleibt, ist abzuwarten. 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2012 grundsätz-
lich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden müssen. Fällt 
der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein Kalenderjahr 
genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die Verhältnisse 
nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 10.4.2012 zu stellen. 
Ein einmal gestellter und genehmigter Antrag gilt so lange fort, bis der Unternehmer den Antrag zu-
rücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der Auf-
nahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmeldungszeit-
raum. 


